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Zurück an: 
 
WASSERZWECKVERBAND 
„Geroldshausener Gruppe“ 
Sitz: Gemeinde Schweitenkirchen 
Hauptstr. 29 
85301 Schweitenkirchen 
 

Antrag auf Anschluss an die zentrale Wasserversorgung 
 
Antragsteller:  
 

Vorname, Name:  

Adresse:  

Telefonnummer:  

E-Mail:  

 
Hiermit beantrage/n ich/wir  
 

  den Anschluss an die zentrale Wasserversorgung 
  

  die Änderung des bestehenden Anschlusses 
  

  die Zustimmung zur Erweiterung des bestehenden Anschlusses 
 
für das nachstehende Grundstück und die darauf vorhandenen bzw. geplanten Anlagen. 
 
Es gelten die Vorschriften der Wasserabgabesatzung (WAS) und der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung (BGS/WAS). 
 
1. Bezeichnung des Grundstückes 
 

Flurnummer: Gemarkung: 

 
 

 

Adresse (falls schon bekannt) 
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2. Grundstückseigentümer, falls abweichend vom Antragsteller 
 

Vorname, Name: Adresse: 

  

 

Bei Eigentümergemeinschaften sind alle Miteigentümer mit Namen, Vornamen und Adresse 
anzugeben. Dies gilt auch, wenn Eheleute Miteigentümer des beitragspflichtigen Grundstückes 
sind. Miteigentümer sind: 

Vorname, Name: Adresse: Anteil 
[%]: 

   

   

   

   

   

 
3. Gebäudeart und Anlagen 
 

Art und Nutzung des Gebäudes:   Einfamilienhaus  Gewerbe 

  Mehrfamilienhaus  Landwirtschaft 

Wasseranschluss in Garage:  ja  nein 

Anzahl der Wohneinheiten:  

Regenwassernutzungsanlage 
vorhanden oder geplant: 

 ja 
 

 nein 

 für Gartenbewässerung 

 für Toilettenspülung  

Eigengewinnungsanlage* 
vorhanden oder geplant:  
 
*Sind Eigengewinnungsanlagen 
vorhanden oder geplant, ist ein 
Antrag auf Befreiung vom 
Benutzungszwang zu stellen. 

 ja 
 

 nein 

Art (z. B. Brunnen): 

 
 

Verwendung für: 

 
 

 
4. Angaben zur Baudurchführung 
 

Ein Bauwasseranschluss wird benötigt:  ja  nein 

 
 
Mindestens 14 Tage vor gewünschtem Ausführungstermin zum Bauwasseranschluss sowie der 
Herstellung des Hausanschlusses Kontakt mit uns aufnehmen für genaue Absprachen! 
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Wichtige Hinweise: 
 
 Die Installationsarbeiten dürfen nur von Unternehmern durchgeführt werden, die in einem 

Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind. 
 
 Der ausführende Installateur muss vor Beginn seiner Arbeiten das als Anlage beigefügte Formular 

„Installationsanmeldung“ vollständig ausgefüllt und unterschrieben an uns zurückschicken und eine 
Kopie seines Installateurausweises beifügen!  
 
Bitte beachten Sie, dass der Wasseranschluss (Einbau des Wasserzählers) von uns erst endgültig 
erstellt werden kann, wenn uns diese Installationsanmeldung vollständig ausgefüllt vorliegt und das 
Installationsunternehmen in Ihrem Namen die Inbetriebsetzung beantragt. 

 
 Gemäß § 8 BGS/WAS ist Kostenschuldner, wer zum Zeitpunkt des Entstehens des 

Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. Mehrere Eigentümer 
oder Erbbauberechtigte sind Gesamtschuldner; der Zweckverband kann einen davon als Adressaten 
heranziehen. 

 
 Nach der Wasserabgabesatzung (WAS) werden die Kosten im öffentlichen Straßengrund lediglich für 

die Herstellung des ersten Grundstücksanschlusses vom Zweckverband getragen. Jeder weitere 
Grundstücksanschluss auf einem Buchgrundstück, vom Grundstückseigentümer veranlasste 
Änderung bestehender Grundstücksanschlüsse oder Ersterschließungen sind vom 
Grundstückseigentümer in voller Höhe zu tragen. 

 
 Wenn die Herstellung des Anschlusses an die Trinkwasserversorgung wegen der Lage des 

Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, erklärt sich der Antragsteller bereit, 
die hierfür anfallenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu leisten. 

 
 
 

 
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift Grundstückseigentümer 

 

 

Anlagen:  Lageplan 
                Installationsanmeldung 
                Fertigstellungsanzeige 

 


